
Buchbesprechungen528

Martin Burkhardt, Archive der Freiherren von Degenfeld-Neuhaus und Gemmin-
gen-Hornberg-Babstadt, Urkundenregesten 1439 bis 1902 (Inventare der nichtstaatlichen 
Archive in Baden-Württemberg, Bd. 39), Stuttgart: Kohlhammer 2013. 242 S. ISBN 978-3-
17-023346-1. Geb. A 24,–

Der vorliegende Band ergänzt die Reihe der mit Hilfe der Stiftung Kulturgut erschlosse-
nen Adelsarchive Baden-Württembergs um einen weiteren Band mit Urkundenregesten. Er-
fasst wurden die Urkunden der Freiherren von Degenfeld-Neuhaus und der Freiherren von 
Gemmingen-Hornberg-Babstadt, beide im Archiv des Schlosses Neuhaus im Kraichgau.

Die Freiherren von Gemmingen sind eine der ältesten ritteradligen Familien des deutschen 
Südwestens. Der im 13. Jahrhundert entstandene Stamm Gemmingen-Hornberg erwarb 
1732 das Rittergut Babstadt und gründete dort einen neuen Zweig. Die etwas jüngere Familie 
Degenfeld teilte sich im 17. Jahrhundert in zwei Stämme (Neuhaus und Schonburg). Durch 
zwei Eheschließungen im Jahr 1819 bestand eine Verwandtschaft zwischen den Gemmin-
gen-Babstadt und den Degenfeld-Neuhaus, die 1921 dazu führte, dass Gemmingen-Horn-
berg-Babstadt die Degenfeld-Neuhaus nach deren Erlöschen beerbten. 

So umfasst das Neuhäuser Archiv heute 441 Urkunden aus beiden Familien (346 Degen-
feld-Neuhaus, 95 Gemmingen-Babstadt). In den Jahren 1998/99 wurden die Urkunden im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart komplett neu erfasst und regestiert. Warum die Publikation der 
Regesten erst vierzehn Jahre nach Abschluss erscheint, lassen Einleitung und Präsiden-
ten-Grußwort offen.

Die 441 Vollregesten mit Angaben zu Sieglern, Unterschriften, Zustand und Umfang sind 
chronologisch und nach den beiden Familien geordnet und umfassen auf etwa 200 Seiten die 
Zeiträume von 1476 bis 1895 (Degenfeld-Neuhaus) und von 1439 bis 1902 (Gemmingen-Bab-
stadt). Die Regesten werden ergänzt durch eine knappe Einleitung zur Familien- und Archi-
vgeschichte mit Verzeichnungsrichtlinien, Überblicksbibliographien zu beiden Familien 
und Abkürzungsverzeichnis. Ein Anhang umfasst ein systematisches Verzeichnis der Ur-
kunden (Familie, Eigentum, Lehen, Herrschaft), eine Übersicht über die Empfängerprove-
nienzen der Urkunden, die nicht an die Familien Gemmingen-Babstadt oder Degen-
feld-Neuhaus gerichtet waren, sowie ein Orts- und ein Personenregister.

Der Band bietet Material zur Adelsgeschichte, Ortsgeschichte des Kraichgaus (v. a. Bab-
stadt, Ehrstädt, Neuhaus, Sinsheim und Waibstadt) und zur Landesgeschichte und sei allen 
interessierten Forschern ans Herz gelegt. Joachim Brüser
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